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4) Verwaltungsgebäude .
Wo der Viehmarkt mit einem Schlachthof verbunden ift , wird meiftens das

Verwaltungsgebäude des letzteren fo gelegt , daß es auch die Räume für die
Viehmarktsverwaltung , d . h . die Kaffe , ein Amtszimmer des Viehhofverwalters,
eines für den Tierarzt und eine Regiftratur mit enthält . In folchen Fällen emp¬
fiehlt es fich , vor einem Fenfter der Kaffe eine Zentefimalwage fo aufzuftellen,
daß das Gewicht in der Kaffe felbft abgelefen werden kann , wie in Leipzig und
Barmen. In anderen Fällen , wie in Pofen , Augsburg , Hamburg u . a. , ift eine
Wage mit dem Pförtnerhäuschen verbunden . Die Wage muß möglichft auf dem
Wege von den Markthallen nach dem Schlachthofe liegen .

Ift der Schlachthof nicht unmittelbar mit dem Viehmarkte verbunden , fo
wird für letzteren ein eigenes Verwaltungsgebäude errichtet , wie in Hamburg ,
das die nötigen Dienft- und Kaffenräume und Amtszimmer für die Oberbeamten
des Marktes enthält.

5) Wafferturm , Mafchinen - und Keffelhaus .
Diese Anlagen werden , falls nicht der Schlachthof an einer ganz anderen

Stelle liegt als der Viehmarkt , für beide Anhalten gemeinfchaftlich errichtet.
Näheres fiehe unter e.

6) Düngerftätten .
Wenn irgend möglich , find Düngergruben zu vermeiden und durch Eifen -

bahnabfuhr unmittelbar aus dem Düngerhaufe (vergl . Art. 88, S . 119) zu erfetzen ,
wie in Leipzig , Barmen , Pofen u . a . gefchieht . Hier werden alle pflanzlichen
Abfälle, Stallmift, verbrauchte Streu , Wagendünger , Straßenmüll ufw. auf be-
fonderen Wagen in das Düngerhaus gefchafft und mit dem Wampendünger ver¬
mocht.

In ganz großen Viehmärkten , wo der Ertrag an Dünger zu groß ift oder die
angedeutete Einrichtung fehlt , und in kleinen Anlagen , die einen Gleisanfchluß
nicht haben , muß für den Viehhofdünger eine Düngergrube möglichft abfeits
aller gefchloffenen Räume angelegt werden . Die Einrichtung entfpricht derjenigen
landwirtfchaftlicher Anlagen.

7) Gleisanlagen .
Es ift früher (in Art . 120, S . 139) von der Wichtigkeit gefprochen worden , die

ein Eifenbahnanfchluß für den Viehmarkt hat. Da nun in der Regel auf freier
Bahn keine Weiche angelegt werden darf, um die Viehmarktgleife mit der Bahn
zu verbinden , fo wird es meiftenteils erforderlich fein , den Viehmarkt in die
Nähe eines beftehenden Bahnhofes zu legen und von letzterem aus den Vieh¬
markt mit Gleifen zu verforgen , oder , was bei einer großen Viehmarktanlage
(Berlin ) wohl gefchehen kann , in die bis dahin freie Bahn einen Bahnhof neu
einzulegen.

Ift in der Nähe des Bahnhofes ein geeigneter Bauplatz für den Viehmarkt
nicht vorhanden , fo muß eine befondere Verbindungsbahn zwifchen Bahnhof und
Viehhof erbaut werden , wie dies z. B . in Barmen (vergl . unter e) und in Danzig
(vergl. ebendaf .) gefchehen ift.

Auf dem Viehmarkt felbft find möglichft lange Gleife erforderlich , längs
denen eine, bei größerem Verkehre mehrere Rampen zum Aus- und Einladen der
Tiere angelegt werden . Zweckmäßig werden längs der Rampen Buchten ange-
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